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Satzung über die Unterbringung obdachloser Personen und ausländischer Flüchtlinge in der 
Stadt Hemmingen (DS-Nr. 75/2022 und 76/2022)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dingeldey, 
sehr geehrte Ratsmitglieder, 

da Sie sich auf Ihrer heutigen Sitzung mit dem Entwurf einer neuen „Satzung über die Unterbringung 
obdachloser Personen und ausländischer Flüchtlinge in der Stadt Hemmingen“ (DS-Nr. 75/2022 und 
76/2022) befassen werden, weisen wir Sie gerne auf einige Aspekte hin, die unserer Ansicht nach 
deutlich machen, dass der Entwurf umfassend geändert werden muss, bevor er von Ihnen 
beschlossen werden kann. Wir möchten Sie vor diesem Hintergrund höflich darum bitten, Ihr 
Vorhaben noch einmal zu überdenken und den vorliegenden Satzungsentwurf nicht zu beschließen.

Die Unterkunft in der Heinrich-Hertz-Str. 23 ist stark sanierungsbedürftig. Doch anstatt in ein 
Auszugsmanagement zu investieren und die Bewohnenden sukzessive dezentral unterzubringen hat 
die Stadt Hemmingen Containeranlagen auf dem Grundstück der Heinrich-Hertz-Str. 23 errichtet. 
Zumindest jedoch müsste die neue Sammelunterkunft in einem Gebäude eingerichtet werden. In 
Containeranlagen sollten Menschen erst Recht nur in absoluten Ausnahmefällen und nur für kurze 
Zeit wohnen müssen. 

Um die Kosten der Containeranlage wieder einzunehmen, werden in der zur Abstimmung gestellten 
Gebührenordnung horrende Gebühren von berufstätigen Geflüchteten verlangt. Wir halten dies aus 
nachfolgenden Gründen für falsch:

1. Wir wünschen uns eine Politik der Integration und Teilhabe
In der Containeranlage stehen insgesamt 120 Wohnplätze zur Verfügung – die nach Auffassung der 
Stadt idealerweise ständig belegt sein sollten, da andernfalls „keine vollständige Refinanzierung“ 
erfolgt. Dieser Logik nach müssen in der Stadt Hemmingen möglichst viele Geflüchtete möglichst 
lange in der Sammelunterkunft leben, damit die Stadt die Kosten für den Leerstand nicht selbst tragen
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muss. Das ist in unseren Augen das Gegenteil von einer Politik, die auf Integration und Teilhabe zielt.

       2. Die Gebühren sind rechtswidrig
In der Heinrich-Hertz-Str. 23 beträgt die Gebühr für einen Platz in einem winzigen Mehrbettzimmer 
aktuell 930,94 € pro Monat. Erinnert sei daran, dass die Stadt Hemmingen ihre Gebührenforderung 
gegen einen der Bewohner, der vor dem Verwaltungsgericht klagte, gänzlich fallen ließ - vermutlich 
um eine Gerichtsentscheidung, die die Gebühren für rechtswidrig erklärt hätte, zu vermeiden.  

Künftig sollen für einen Wohnplatz in der Containeranlage, die aus einzelnen Modulen mit jeweils 
gesonderten Küchen und Badezimmern, die als Wohngemeinschaft oder im Familienverbund mit 
jeweils 6-8 Personen belegt werden, 490,22 € pro Monat anfallen - mit anderen Worten:  zwischen ca.
2.940 € und 3.920 € je Container und Monat. 

Obwohl das Wohnen in diesen Containern nicht im Ansatz mit dem Leben in einer eigenen Wohnung 
vergleichbar ist, übersteigt die Höhe der Gebühr die ortsüblichen Vergleichsmiete im Hinblick auf den 
Quadratmeterpreis und der in Privatwohnungen üblichen Ausstattung (eigenes Bad und Küche) um 
ein Vielfaches – dies ist nicht zulässig (VGH Bayern, Beschluss vom 16.05.2018 - 12 N 18.9, Rn. 88).

Da die Gebühr in privatrechtlichen Mietverhältnissen als Wucher zu qualifizieren wäre, weil sie die 
Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete um weitaus mehr als 50 Organisation % übersteigt und die 
„Zwangslage“ der wohnungssuchenden Geflüchteten ausnutzt, ist sie zugleich sittenwidrig i.S.d. § 
138 BGB. § 138 BGB gilt grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung und verbietet es auch im 
Verwaltungsrecht, eine Zwangslage mittels wucherischer Gebühren auszunutzen. . 

       3. Die Gebührenkalkulation ist fehlerhaft und belastet die Geflüchteten unverhältnismäßig
Die Kosten für den Sicherheitsdienst (242.000 €), der dem Objektschutz dient,  dürfen den 
Bewohnenden nicht in Rechnung gestellt werden. Gleiches gilt für die Kosten, die für „Overhead“, d.h.
die Verwaltung der Containeranlage durch den DRK im staatlichen Auftrag anfallen (26.500 €). Denn 
in beiden Fällen handelt es sich um Kosten, die nicht personen- sondern unterkunftsbezogen sind 
(VGH Bayern, Beschluss vom 16.05.2018 - 12 N 18.9, Rn. 74 mwN.). Diese Kosten herausgerechnet 
würde die Gebühr pro Person und Monat (705.926 € - 242.300 € - 26.500 € = 437.126; 437.126:1.440
= ca. 303) von ca. 490 € auf ca. 303 € sinken. 

Zudem will sich die Stadt sämtliche Kosten für die Anschaffung und Pflege der Wohncontainer 
innerhalb von 10 Jahren über die Gebühren wieder erstatten lassen, was arbeitenden Geflüchtete 
unverhältnismäßig stark belastet.  

       4. Die Stadt Hemmingen übt ihre Gestaltungsmöglichkeiten nicht aus
Die Stadt Hemmingen verfügt über weitgehende Spielräume bei der Ausgestaltung der Gebühren. So
soll das Gebührenaufkommen die Kosten der jeweiligen Einrichtungen zwar grundsätzlich decken (§ 
5 Abs. 1 S. 2 NKAG), allerdings steht es den Kommunen frei, niedrigere Gebühren zu erheben bzw. 
vollständige von der Erhebung abzusehen, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht (§ 5 Abs. 1
S. 3 NKAG). Zudem kann die Stadt bei der Festlegung der Gebührensätze soziale Gesichtspunkte, 
auch zugunsten bestimmter Gruppen von Gebührenpflichtigen, berücksichtigen (§ 5 Abs. 3 S. 3 
NKAG). Dadurch ist es der Stadt möglich, - etwa Geflüchtete die Arbeiten – gänzlich von den 
Gebühren zu befreien oder ihnen zumindest geringere Gebühren aufzuerlegen, etwa um Ihre 
Teilhabe und Zukunftsperspektiven zu fördern. 
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       5. Die Geflüchteten werden demotiviert und ihre Zukunftsperspektiven verbaut 
Geflüchtete, die zum Mindestlohn i.H.v. 9,82 € arbeiten, verfügen – je nach Familienstand – über ein 
monatliches Nettoeinkommen von etwa 1.220 bis 1.350 €. Wenn Geflüchtete zwischen 36 % und 40 
% ihres monatlichen Nettoeinkommens für einen Schlafplatz in einem winzigen Mehrbettcontainer 
aufwenden müssen und ihnen von ihrem Gehalt kaum mehr bleibt als Personen die Sozialleistungen 
erhalten, beraubt sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ihrer Motivation (weiter) zu arbeiten und dadurch 
an der Gesellschaft teilzuhaben bzw. sich in diese einzubringen. 

Mit besten Grüßen 

Muzaffer Öztürkyilmaz
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